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Ne il es helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Ustert, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. XOVI. Bern, den 29. Nov. 179?. (y. Frimaire VM.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 4. November.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung von Kochs Meinung.)
Ich werde Euch Ideen vortragen, die vielen

mißfallen mögen! Ich verlange aber dabei nicht
unterbrochen zu werden! Denn auch ich werde
niemand unterbrechen. Freiheit der Meinungen
ist in diesem Fall eines der ersten und heiligsten
Rechte.

Vor allem andern einen Blik auf die Ge-
müthslage, die uns geziemt! Wir sollen diesen
Gegenstand furchtlos, ohne Partheisucht, ohne
Nebenabsicht und mit dem kalten Gleichmut!)
behandeln, der einzig Gesezqebern ansteht. Ich
will also vorerst einigen Rednern zu antworten
versuchen, die diesen Standpunkt meines Er-
achtens verrükt haben.— Mau sprach von Ver-
dacht der auf uns fallen könnte, daß wir mit
der Interimsregierung eins seyen. Diese Sorge
schrckt mich wenigstens nicht! Ich bin für meine
Meinungen niemand verantwortlich, als Gott
und meinem Gewissen, und diescs suhle ich
rein! Wenn es irgend einem Schwachkopf ge-
fallt mich in Verdacht zu ziehen, so diene ihm
darauf, daß ich seine abfälligen Insinuationen^ giebt in Revolutionszeiten immer
polttljche Ketzermacher, die jeden bescheidener
Weise verdammen, der nicht vünktlich so denkt,
redet und handelt, wie sie. Ich halte es aber
unter memer Wurde als Etsezgeber auch nuràWcht zu nehmen, geschweige dann
thnen zu antworten.

Man sagt ferner, uns allen sey der Tod
sescyivoren, wenn unsre Feinde vb-egten. Ich

untersuchen, sondern es au-
»kMiklich annehmen; aber dabei drangen sich

ist .Bemerkungen auf. Der jetzige Kriegtm Minungskneg. Europa und auch um

ser Vaterland ist in zwei große politische Glau-
benspartheien getrennt. Ich fur meinen Theil
bekenne mich öffentlich und feierlich — gleich
wie Ihr alle — zu dem republikanischen System,
das ich beschworen habe, weil ich von diesem
einst das Glük und die Wohlfart meines Va-
terlandes hoffe; aber wir können uns leider
nicht verhehlen, daß mancher Schweizer mit
Leidenschaft eines entgegengesehen Glaubens ist.
Warum mögen uns nun unsre Gegner den Tod
geschworen haben? Sicher deßwegen: weil wir
eines andern politischen Glaubens sind,als Sie,
und unser System pflichtmäßig mit allen dm
Mitteln zu behaupten suchen, die uns unsre
Lage, als Vorsteher des Volkes, an die Hand
giebt. Nun findet Ihr sicher alle, B. R., daß
unsre Gegner eine verabscheuungswürdige ttn-
gcrechtigkeit begiengen, wenn sie uns um deß-
willen verfolgen, und morden würden. Laßt
uns aber nicht in den nämlichen Fehler gegen
sie verfallen!! Man sagt, die östreichischen
Commissars in Italien nehmen eine grausame
Rache an den dortigen Patrioten. Diese un-
menschliche Politik wird aber doch, ob Gott
will: nicht unser Leitfaden werden sollen. Re-
publikanern ziemt es das Beispiel der Großmuth,
der Menschlichkeit gegen Ueberwundene zu ge-
bcn. Endlich betitelte man mich wegen meiner
lezren Meinung über diesen Gegenstand, einen
Funkern - Vertheidiger. Ich vertheidige keine
Junkern, sondern Menschen! Uebrigens rührt
mich jene Titulatur gar nicht, denn der Ehren-
mann, der mir dieselbe beilegte, erklärt sich
unmittelbar darauf, daß wenn es hier nicht
nach seinem Sinne gehe, er sich eine Zuflucht
bei den weißen Bären im Norden wünsche!

Man hat meine letzte Rede vor Euch auf eine
unwürdige Art entstellt, dies nöthigt mich noch
einen Augenblick bei dem Spezialfall der In-
terimsregierung von Zürich zu verweilen, da
ich sonst den Gegenstand aus seinem allgeinei-
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nen Gesichtspunkt, auf alle durch feindlichchGe-
walt in Helvetica eingesetzte Jnrerimsregierun-
gen, behandeln will. Man gab nemlich vor,
ich hatte darauf augetragen der Jnterimsre-
gicrung für die bewußte Proklamation zu dan-
ken. Dies ist eine Unwahrheit. Ich erklärte
damals, daß ich die Thatsachen nur aus öffent-
lichen Blattern wisse; nach diesen aber dünke
mich, habe sich jene Regierung, denUmständeip
nach, klug benommen, indem sie der helveft
Regierung nicht nur die Magazine in gutein
Stand, sondern auch die öffentlichen Kassen
keineswegs enkblöst überlieferte, indem sie/
meines Wissens, keine republikanischen Beam-
ten verkochet, sondern im Gegentheil dem Statt-
hacher Pfenninger feine Papiere unversehrt un-
tec'm Siegel gelassen, indem sie endlich, auf
Andringen der östr. Generale Truppen aufzu-
stellen, zwar eine schwülstige Proklamation er-
lassen, d-e bei dem Volke des Kantons Zürich
keinen grossen Eindruck machen konnte — dabei
aber so handelte, daß à lscuo nichts heraus
kam, als ein Bataillon von üoch. Mann Müitz,
welches sich niemals gegen dieü Republikaner
geschlagen hat; so daß also aüch diese Maaß-
nähme so unschädlich wurde, als es den Um-
ständen nach möglich war. Für diese kluge
Mäßigung nun, sagte ich, Ware man jenen
Männern eher Dank schuldig,, als gerichtliche
Verfolgung! Keineswegs aber für jenes Pro-
klama, das mich, isolirt betrachtet, eben so

sehr als Euch empören würde. — Seither ist

in der Discussion als neuer Klagpunkt ange-
bracht wsreen, daß die Züricher Imterimsre-
gierung die Zehnten wieder eingeführt habe.
Hierüber kann ich mich des Wunsches nicht

gemeinen Gesichtspunkte will ich vorerst
Frage genau festsetzen, nachher unt.rsucheü,
ob wir, a!S Gesetzgeber, berechtigt seyen, eil-
selbe zu entscheiden? Und endlich prüfen, wie
wir sie, meines Eraàns, en scheiden sollen.

Vor allem ans müssen wir genau absondern:
r. Die Action, oder das Kligeeccht des Ein-

seinen, der durch Plünderungen ob r irgend an-
dcre Mißhandlungen während der feindlichen
Occupation, an Ehre, Leib oder Gut verletzt

worden, gegen Einzelne, sie seyen wer fi»

wollen.
2. Die Action, oder, das Klagerecht, welche

die helvet. Regierung als solche, gegen die

Interimsregierungen kollektiv, als RegieruiM
und über Regierungsmaaßregeln ausüben will.

Die ersten Actione» sind unbestreitbar, ß

gehören zu den heiligsten Rechten der verletzten

Individuen, der Staat kann und darf sie M
compwmitriren! Hierüder war Ihre LomiF
sion durchaus einig. Durch die BesitzuM
von feindlichen Truppen wurde die bürgerliche

Gesellschaft der occupirken Theile nicht aM
löst, sonder? blos ihr politisches Verhältniß !"
dem Muttersiaat. Die vorherigen bürgerliche"
Gesetze, die Ehre, Leib und Vermögen
Einz/lucn schirmen, blieben in voller Aast,
weil sie der damalige Sieger nicht änderte, """
auch das GrundvcrhaUniß fortdauerte, aus tem

sie ficsseu, nemlich eine bürgerliche Gesellschass

Wer diese Gesetze übertrat, machte sich dadurch

eines Verbrechens schuldig, und diesis LM
brechen kann und soll jewellen die cssennntz

Gewalt strafen, die zur Zeit der Einklage
>

Land besieht. Dies zur Widerlegung denw/
gen, die aus den Grundsätzen der ^"'5^

eulbrecheu : Wollte Gott! wir hatten dies ge-snalmajorität den Schluß ziehen woll-en, u >

than, und nicht sie! so wäre, nach meiner Au-Wie jetzige Regierung »iso auch nicht berem /t
>-. c.'...> 'wäre, Diebstähl«, Mordthaten, kurz, k-

g,
verbrechen zu bestrafen, die unter der U"",
regiecung begangen worden. (DieFortft>z- > » >

ficht, die Republik geretiet! wäre, Diebstähle, Mordthaten, ^ri, HS ^Doch, B. N., es ist bei dieser Discussion verbrechen zu bestrafen, die unter der

nicht um den Spezialfall der Zürcher Inte-
rimkregftruug zu thuu, sondern um die allge-
meiue Frage: Wollt Ihr alle durch feindliche
Gewalt eingesetzte Velv:t. Juter,msregierungen,
von Staaiswegeu belangen lassen Diese all-
gemeine Frage haben wie zu entscheiden; denn

mit dem Maaße, wie die eine derselben ge>

messen wird, müssen auch die andern gemessen

werden, wenn wir uns nicht von ganz Europa
der Ungerechtigkeit, Incousequcn; undPa.cyei-
Uchkeit ziehen fassen wollen. So, aus dem all-

Litterarische Gesellschaft des Ka>b

tons Luzcrn.
Acht und dreißigste Sitzung, 7-

Präsident: Mohr. ^
Rapport einer Commission über ein '^chru ^

der republikanischen Gesellschaft zu 2Nt,el- ^Man beschließt, dieser Gesell,chast, we
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